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1 Anlass, Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Panketal plant auf einem Grundstück in der Schönower Straße 102 (ehema-
liger Kohleplatz) die Aufstellung des Bebauungsplans 27P „Schönower Straße - ehemali-
ger Kohleplatz“, um eine mehrgeschossige Bebauung zu ermöglichen.  

Aufgrund der bestehenden Habitatbedingungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
die geplante Baufläche von besonders oder streng geschützten Arten, z. B. von Brutvö-
geln, der Zauneidechse (Lacerta agilis) oder staatenbildender Insekten, besiedelt ist. Im 
Rahmen der Baustellenfreimachung kann daher eine Verletzung oder Tötung von Brut-
vögeln oder Zauneidechsen bzw. eine Zerstörung von Niststätten und Fortpflanzungsha-
bitaten nicht ausgeschlossen werden. 

Für besonders und streng geschützte Tierarten sowie für europäische Vogelarten ergibt 
sich aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) das Verbot einer Be-
schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine damit ver-
bundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men. 

Um mögliche artenschutzrechtliche Konflikte zu erkennen und zu vermeiden, ist im Feb-
ruar 2019 eine Begehung des B-Plangebietes zum möglichen Vorkommen von Brutvögeln, 
insbesondere wiederkehrend genutzter Niststätten, der Zauneidechse sowie staatenbil-
dender Insekten, wie Waldameisen, durchgeführt worden.  

2 Untersuchungsgebiet 

Das Vorhaben betrifft eine derzeit nicht genutzte Fläche, die durch eine niedrigwüchsige 
Gras- und Staudenvegetation geprägt ist. Auf kleineren Flächenanteilen sind versiegelte 
Bereiche vorhanden. Die Grasbestände werden regelmäßig gemäht, so dass eine homo-
gene, teilweise lückige und überwiegend kurzrasige Vegetation vorherrscht. Nur kleinflä-
chig und randlich sind höherwüchsige Strukturen vorhanden. Im Randbereich der Fläche 
befinden sich einige wenige Gehölze. Es handelt sich um kleinere Sträucher sowie im 
nördlichen Teil um zwei Koniferen.  

Im Süden wird die Fläche durch die Schönower Straße begrenzt. Westlich und östlich 
schließen sich bebaute Grundstücke an. Nur nördlich sind gärtnerisch genutzte Freiflä-
chen mit Rasenflächen und Gehölzen vorhanden (vgl. Abbildung 1).  
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Abbildung 1: Geplantes B-Plangebiet 

 

3 Methode 

Am 13.02.2019 wurde eine intensive Kontrolle des gesamten Grundstücks durchgeführt. 
Insbesondere die vorhandenen Gehölze wurden auf eine mögliche Funktion als Niststätte 
für Brutvögel untersucht und die Freiflächen mit Gras- und Krautvegetation sind auf mög-
liche Vorkommen von Brutvögeln des Offenlandes sowie der Zauneidechse (Lacerta agi-
lis) beurteilt worden. 

Darüber hinaus ist auf Hinweise zum Vorkommen weiterer besonders und streng ge-
schützter Arten, wie z. B. Waldameisen, geachtet worden. 
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4 Ergebnisse 

Brutvögel 

Im Bereich der Gras- und Staudenfluren konnten keine Hinweise auf mögliche Vorkom-
men von Brutvögeln festgestellt werden. Für noch verbreitet im Offenland vorkommen-
de Brutvogelarten, wie Feldlerche (Alauda arvensis) oder Heidelerche (Lullula arborea), ist 
die Grundstücksgröße als deutlich zu gering einzuschätzen, so dass ein Vorkommen aus-
geschlossen werden kann.  

In den angrenzenden Gärten sind typische Brutvogelarten, wie z. B. Amsel (Turdus meru-
la), Blaumeise (Parus caeruleus), Grünfink (Chloris chloris), Hausrotschwanz (Phoenicurus 
ochruros), Haussperling (Passer domesticus), Kohlmeise (Parus major) oder Star (Sturnus 
vulgaris) zu erwarten. Das B-Plangebiet dürfte von entsprechenden Arten überwiegend 
zur Nahrungssuche aufgesucht werden. Es ist aber nicht vollständig auszuschließen, dass 
einzelne Arten auch zeitweise die vorhandenen Gebüsche und Koniferen im Bereich des 
B-Plangebietes zur Nestanlage nutzen. Hinweise auf entsprechende Niststätten konnten 
allerdings nicht nachgewiesen werden.  

Wiederkehrend genutzte Niststätten, wie Stamm- oder Asthöhlen für Höhlenbrüter, sind 
innerhalb des B-Plangebietes nicht vorhanden. 

 

Reptilien 

Ein Vorkommen der streng geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) ist für das Grund-
stück als sehr wenig wahrscheinlich einzuschätzen. Das vorgesehene B-Plangebiet weist 
eine homogene und durch das regelmäßige Mähen kurzrasige Vegetation auf. Damit bie-
ten diese Bereiche für die Zauneidechse keinen ausreichend strukturierten Lebensraum. 
Potenziell geeignet sind ausschließlich einzelne Randbereiche mit höherwüchsigen Vege-
tationsbeständen und Übergangszonen zu Gehölzen. Die nur sehr geringe Ausdehnung 
dieser nutzbaren Habitate ist für eine Teilpopulation der Zauneidechse als nicht ausrei-
chend anzusehen. Darüber hinaus dürfte die durch Straßen und Siedlungsgebiete isolier-
te Lage des Grundstücks eine mögliche Besiedlung stark einschränken. 

 

Weitere besonders und streng geschützte Arten 

Hinweise auf Vorkommen weiterer besonders oder streng geschützter Arten, wie z. B. 
Waldameisen, haben sich im Rahmen der Untersuchung nicht ergeben. 
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5 Mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheit 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist bau- und anlagebedingt mit ei-
nem vollständigen Verlust der vorhandenen Lebensräume, insbesondere durch die Ro-
dung der vorhandenen Gehölze, zu rechnen. Während der Bauzeiten sind im Bereich der 
Bauflächen sowie in angrenzenden Lebensräumen zudem Störwirkungen zu erwarten.  

Für Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie für Europäische Vogelarten nach 
Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie ergibt sich aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
für nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässige Vorhaben folgende Verbote: 

 Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder 
ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Brutvögel 

Es liegen keine konkreten Hinweise auf eine Besiedlung des Grundstücks durch Brutvögel 
vor. Nicht vollständig auszuschließen ist eine Nutzung einzelner Gehölze als Niststätte. Es 
ist daher während der Brutzeit von Februar bis September bei allen Maßnahmen, die im 
Bereich der Gehölze erfolgen, mit einer Verletzung oder Tötung von Tieren zu rechnen.  

Der mögliche Verlust von Niststätten durch Gehölzentahmen betrifft ausschließlich ein-
malig genutzte Niststätten und keine wiederkehrend als Brutplatz geeigneten Baumhöh-
len. Aufgrund des sehr geringen Umfangs der Gehölzbestände innerhalb des B-Plans so-
wie direkt angrenzender ausgedehnter Gärten mit strukturreicher Bepflanzung, ist nicht 
damit zu rechnen, dass es durch die Entnahme von Gehölzen zu einem vollständigen Ver-
lust von Fortpflanzungsstätten kommen könnte. 

Die zu erwartenden Brutvögel angrenzender Lebensräume sind als nicht besonders stö-
rungsempfindlich einzustufen. Da es sich zudem um nicht gefährdete und noch verbreitet 
auftretende Arten handeln dürfte, ist eine Verschlechterung der Erhaltungszustände der 
lokalen Populationen nicht wahrscheinlich.  

Zauneidechse 

Aufgrund einer weitgehend fehlenden Habitateignung des vorgesehenen B-Plangebietes 
ist nicht von einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit der Zauneidechse (Lacerta agilis) 
auszugehen. 
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6 Hinweise zu Vermeidungsmaßnahmen 

Um Verstöße gegenüber den artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans zu mindern oder auszuschließen, sind Maßnahmen zur Ver-
meidung zu ergreifen. 

Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 
verbundene vermeidbare Verletzungen oder Tötungen von Tieren lassen sich durch Rege-
lungen der Bauzeiten vermeiden. Sämtliche Maßnahmen zur Rodung von Gehölzen als 
potenzielle Niststätten sind daher außerhalb der Brutzeit, die sich bei möglichen vor-
kommenden Arten von Anfang Februar bis Anfang September erstrecken kann, durchzu-
führen.  

7 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen kann eine Verletzung 
und Tötung von Tieren vermieden werden, so dass die artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände des § 44 BNatSchG nicht berührt werden.  
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9 Fotodokumentation 

  
Fotos 1 und 2: Blick auf das B-Plangebiet von Süden 

 

  
Fotos 3 und 4: Randliche Gehölzbestände 
 

  
Fotos 5 und 6: Blick auf das B-Plangebiet von Norden 

 


